
Satzung

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung der Stadt Königsberg i. Bay. (BGS-EWS)

2. Anderungssatzung

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Königsberg
i. Bay. folgende Satzung:

§1

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 19. 05. 2015, zuletzt ge-
ändert durch die 1. Anderungsatzung vom 14. 11.2018 erhält folgende neue Fassung:

§6
Beitragssatz

(l) Der Beitrag beträgt

(a) pro m2 Grundstücksfläche 2, 02  

(b) pro m2 Geschossfläche 14,21  

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben.

§2

Diese Satzung tritt zum 01 August 2023 in Kraft.

Königsberg i.Ba . 07. 2023
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